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Es handelt sich um eine Rehabilitationsmaßnahme und die unterliegt der Entgeltfortzahlung
nach §9 des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Dem Arbeitgeber ist der Beginn und das
voraussichtliche Ende anzuzeigen und nach Beendigung gibt es eine Bescheinigung für das
Lohnbüro. Bei Angestellten gibt es auch keine Beihilfe, die einem wegen der Terminierung in
die Suppe spuckt. Ein paar Vorteile müssen wir ja haben.����
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